
  
  

1  

 

- Anlage 6 - 

 

 

 

 

Regelungen zu Arbeitszeit und Datenschutz  

  

  

  

I. Arbeitszeitgesetz (ArbZG) - Auszug  

 

 

§ 3 Arbeitszeit der Arbeitnehmer   

Die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer darf acht Stunden nicht überschreiten. Sie kann auf bis zu 

zehn Stunden nur verlängert werden, wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten oder innerhalb von 24 

Wochen im Durchschnitt acht Stunden werktäglich nicht überschritten werden.  

  

§ 4 Ruhepausen   

Die Arbeit ist durch im Voraus feststehende Ruhepausen von mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit 

von mehr als sechs bis zu neun Stunden und 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als neun Stunden 

insgesamt zu unterbrechen. Die Ruhepausen nach Satz 1 können in Zeitabschnitte von jeweils mindestens 

15 Minuten aufgeteilt werden. Länger als sechs Stunden hintereinander dürfen Arbeitnehmer nicht ohne 

Ruhepause beschäftigt werden.  

  

§ 5 Ruhezeit   

(1) Die Arbeitnehmer müssen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von 

mindestens elf Stunden haben.  

…  

   

§ 9 Sonn- und Feiertagsruhe   

(1) Arbeitnehmer dürfen an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen von 0 bis 24 Uhr nicht beschäftigt werden.  

 

  



  
  

2  

II. Datenschutz und Datensicherheit bei Telearbeit  

  

Zur Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit bei der Nutzung eines externen Zugangs zum 

internen Netzwerk der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) sind folgende Regelungen verbindlich. 

 

1. Neben den technischen Vorgaben des Geschäftsbereichs Informationstechnologie (G3-7) sind bei 

der Übermittlung personenbezogener Daten die Regelungen der Datenschutzgesetze (EU-DSGVO, 

Bundesdatenschutzgesetz, Niedersächsisches Datenschutzgesetz) zu beachten.  

 

2. Insbesondere unterliegen Patientendaten der ärztlichen Schweigepflicht gemäß §203 Abs. 1 StGB 

und weiteren datenschutzrechtlichen Spezialregelungen in anderen Gesetzen (z.B. 

Sozialgesetzbücher). 

 

3. Die Person, die den externen Zugang in die IT-Infrastruktur der UMG nutzt, muss gemäß § 36 Nds. 

Datenschutzgesetz auf das Datengeheimnis verpflichtet sein. 

 

4. Sie bestätigt, dass ihr die einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften bekannt sind. Sie 

verpflichtet sich, spezialgesetzliche Datenschutzbestimmungen, die für die UMG gelten, auch gegen 

sich gelten zu lassen. 

 

5. Personenbezogene Daten dürfen von ihr nur im Rahmen des angegebenen Nutzungszwecks 

verarbeitet werden. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte ist untersagt. 

 

6. Der G3-7 ist berechtigt, die Nutzung des externen Zugangs zu sperren, falls die Person die 

technischen Auflagen und die Nutzungsregelungen des G3-7 nicht einhält. Einspruch gegen diese 

Sperrung ist nur über die Leitung des G3-7 möglich. Besteht begründeter Verdacht auf Verstoß 

gegen gesetzliche Regelungen bleibt die Sperrung bis zur Klärung der Rechtslage bestehen. 

 

7. Alle technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Einrichtung und Betrieb der externen 

Zugänge zum internen Netzwerk der UMG obliegen dem G3-7. Die Verantwortung des G3-7 endet 

am Übergabepunkt vom Netz der UMG zum äußeren Netzwerk.  

 

8. Die von dem G3-7 erlassene Benutzungsordnung für Endbenutzer gilt auch für die Personen, die 

den externen Zugang in die IT-Infrastruktur der UMG nutzen und ist Bestandteil dieses Vertrags.  

 



  
  

3  

9. Der G3-7 protokolliert die Aktivitäten der BenutzerInnen zu Zwecken der Sicherheitsüberwachung 

und zur Gewinnung von technischen Informationen, die für die Aufrechterhaltung des Betriebs 

erforderlich sind.  

 

10. Die Person verpflichtet sich, die für die Verbindung benutzten Endgeräte durch Passwortschutz und 

Virenschutz und andere Maßnahmen nach dem Stand der Technik (u.a. Betriebssystem, 

Webbrowser, etc.) so zu sichern, dass das Eindringen Dritter oder die Infektion des Netzwerks der 

UMG durch Viren, Würmer u. ä. verhindert wird.  

 

11. Die Person verpflichtet sich, den ihr überlassenen Zugang zum Netzwerk der UMG ausschließlich 

selbst für den beantragten Zweck zu verwenden und diesen weder vorsätzlich noch fahrlässig Dritten 

zur Verfügung zu stellen.  

 

12. Personenbezogene Daten sind im häuslichen Umfeld so zu schützen, dass ein unbefugter Zugang 

zu und ein unberechtigter Zugriff auf die Daten wirksam verhindert werden. Dies gilt analog auch für 

andere Räumlichkeiten, in denen sich der Mitarbeiter/ die Mitarbeiterin während des externen 

Zugriffs auf die IT-Infrastruktur der UMG aufhält. 

 

13. Die Speicherung von personenbezogenen Daten auf PCs, Notebooks oder anderen mobilen 

Speichermedien ist nicht zulässig. 

 

14. Die Person erklärt sich damit einverstanden, dass die Abteilungsleitung berechtigt ist, die Einhaltung 

der Vorschriften über den Datenschutz und der von ihr getroffenen Weisungen zu überprüfen. 

 

15. Für die unterschiedlichen technischen Zugriffsarten gibt es separate Anträge. Die dort aufgeführten 

Regelungen sind ebenfalls Bestandteil der Vereinbarung zur Telearbeit. 

   

  

Ich bestätige den Erhalt der Regelungen zu Arbeitszeit und Datenschutz und Datensicherheit bei 

Telearbeit und verpflichte mich zur Einhaltung der Vorgaben. 

  

Göttingen, den Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

   

 

__________________________ 

(Unterschrift Beschäftigte/r) 


